
Ursula Nothelle-Wıildfener
Anmafßung, Einmischung der Verpflichtung?

Selbstverständnıs un: Kompetenz kırchlicher Sozialverkündigung

Dıie Sozialverkündigung der Kirche umta{ßt die öffentlichen un: amtlichen Stel-
lungnahmen VO Papst und Biıschöfen, mı1t denen die Kırche „die soz1ialen, gesell-
schaftliıchen, polıitischen, wirtschaftlichen Prozesse der Menschheit“ begleitet. Sı1ıe
1St Ausdruck der Aufgabe, „dıe kritische Wahrheit des Evangeliums 1ın diesen
komplexen geschichtlichen Entwicklungen ZU1T Geltung bringen

Di1e auf dieser Basıs 1m 19 Jahrhundert entstandene kirchliche Soziallehre 1Sst
heute eıner prinzıpiellen Anfrage VO 7We]l unterschiedlichen Seiten her G=

Außerhalb der Kırche werden ımmer wıeder Stimmen laut, die dıe kırchli-
che Beschäftigung mMi1t sozıalen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen un: polıtı-
schen Fragen als unzulässıge Einmischung 1n „weltliche“ Angelegenheıten be-
trachten un:! die sSOMmı1t die Kırche ın den ıhr vorgeblich gemäßeren Bereıich, 1n die
„Sakrıste1i“, zurückverweısen wollen. ber auch ınnerhal der Kırche o1bt 65

überhörbar dıe Posıtion, die der Kirche vorwirft, ıhre soz1ale Lehre liege außer-
halb des Eigentlichen ıhrer Botschaft un verlagere den Schwerpunkt kırchlichen
ngagements auf Unwesentliches. Letztlich steht damıt die Berechtigung und die
Begründung christlich-kirchlicher Weltverantwortung un: die spezifisch kıirchli-
che Kompetenz für „weltlıche Belange“ iın rage. Den tolgenden Überlegungen
geht 65 eine Vergewisserung 1n eben diesen Fragen: Ist das Wahrnehmen
christlicher Weltverantwortung Anmadfsung, Einmischung oder Verpflichtung?

Die kıirchliche Sozialverkündıgung zwıischen naturrechtlicher un:
personzentrierter Hermeneutik Eın historischer Längsschnitt“

Kırchliche Soztalverkündigung aufgrund der Zuständigkeıit für das Naturrecht
(Neuscholastıik). Papst Leo Y sah 1n der ersien Sozialenzykliıka „Rerum OV.,

rum  c VO 1891 keinen Anladfs, die Berechtigung kırchlicher Stellungnahmen
soz1alen Fragen näher begründen. Er oing selbstverständlich davon aUuUs, dafß
die Lösung soz1ıaler Probleme ohne dıe Hılte der Kırche un! der Religion unmoOg-
ıch 1St (RN 155 1) Miıt der zweıten Sozialenzykliıka „Quadragesimo ıNNO aus

dem Jahr 1931 VO Papst 1445 und intens1ıver och 1m Kontext der umfang-
reichen Sozialverkündigung Papst 1USs Xal scheint sıch jedoch eıne Explikation
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dieser Kompetenz der Kırche nahezulegen. Inhaltlıch yeht CGS dabei die Be-
gründung der kırchlichen Kompetenz für das Naturrecht, das aufgrund seiner
Gültigkeit für die Gesamtschöpfung un: seıiner Erkennbarkeit VO allen Men-
schen die hauptsächliche Argumentationsfigur der kırchlichen Soz1i1alverkündıi-
SUNs 1n der neuscholastischen Phase darstellt. So tindet sıch 1n „Quadragesimo
anno“ (41 —43) „eıne teierliche grundsätzliche Aussage”, die auch „die Zuständig-
e1ıt umschreibt, die der Papst für sıch 1n Anspruch nımmt“ *: Di1e Kirche
würde, heißt dort,; sıch nNn1ıe grundlos 1n ırdische Angelegenheıiten einmischen.
ber S1Ee könne sıch SCNAUSO ‚unmöglıchAnmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  dieser Kompetenz der Kirche nahezulegen. Inhaltlich geht es dabei um die Be-  gründung der kirchlichen Kompetenz für das Naturrecht, das aufgrund seiner  Gültigkeit für die Gesamtschöpfung und seiner Erkennbarkeit von allen Men-  schen die hauptsächliche Argumentationsfigur der kirchlichen Sozialverkündi-  gung ın der neuscholastischen Phase darstellt. So findet sich in „Quadragesimo  anno“ (41—43) „eine feierliche grundsätzliche Aussage“, die auch „die Zuständig-  keit  umschreibt, die der Papst für sich in Anspruch nimmt“?: Die Kirche  würde, so heißt es dort, sich nie grundlos in irdische Angelegenheiten einmischen.  Aber sie könne sich genauso „unmöglich ... des von Gott ihr übertragenen Am-  tEs  . begeben, ihre Autorität geltend zu machen“ — natürlich nicht in „techni-  schen Fragen“, „wohl aber in allem, was auf das Sittengesetz Bezug hat“ (QA 41).  Diese Feststellung impliziert zunächst unzweideutig die erst im Zweiten Vati-  kanum expressis verbis formulierte Anerkennung der Eigenständigkeit bzw. Ei-  gengesetzlichkeit der Kultursachbereiche und damit die Grenzen der Kompetenz  der Kirche. Daraus wird deutlich, daß es sich bei diesen Kultursachbereichen  nicht um religiöse Angelegenheiten handelt, wohl aber um sittliche Fragen, die  „ohne die Mithilfe der Religion gar nicht befriedigend gelöst werden“ können“.  Sie bleiben damit eingebunden „in die große Gesamtordnung der Ziele“, die für  den Menschen zu Stufen werden, auf denen sie „hinaufsteigen bis zum letzten  Ziel und Ende aller Dinge, zu Gott, dem höchsten, unendlichen Gut“ (QA 43).  Diese Einbindung in die vorgegebene Naturordnung der Schöpfung begründet  dann auch die Kompetenz der Kirche, zu Fragen der Wirtschafts- und Gesell-  schaftsordnung Stellung zu nehmen.  Papst Pius XII. hat sich in seiner umfangreichen sozialethischen Lehrtätigkeit  immer wieder mit dem Thema Naturrecht beschäftigt, sah er hierin doch die  Grundlage für die sittliche Bildung des einzelnen wie auch für die richtige Entfal-  tung des Lebens jeder Gesellschaft*. Pius XII. sieht „das Recht und die Pflicht  der Kirche, das natürliche Sittengesetz zu lehren, darin begründet, daß dieses Ge-  setz zum Inhalt der Lehre Christi gehört und Christus die Kirche damit betraut  hat, seine Lehre zu hüten und zu verkünden“®. Er setzt sich auch in aller Deut-  lichkeit von der Auffassung ab, die Gewalt der Kirche sei allein auf „rein religiöse  Angelegenheiten“ beschränkt: „Vielmehr unterliegt ihrer (der Kirche) Zuständig-  keit auch der ganze Umfang des Naturgesetzes, dessen Festlegung, Ausdeutung,  Anwendung, soweit deren sittlicher Charakter in Betracht kommt. Die Beobach-  tung des Naturgesetzes gehört nämlich nach Gottes Anordnung zu dem Weg, auf  dem der Mensch seinem übernatürlichen Ziel zustrebt. Nun aber ist die Kirche  auf dem Weg zum übernatürlichen Ziel die Führerin und Hüterin der Menschen  ... kraft des Auftrages und der Autorität des Herrn.“” Aus diesem Grund hat die  Kirche nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, kraft des verheißenen gött-  lichen Beistands zu allen Fragen, die den Bereich des Sittlichen tangieren, Stel-  lung zu nehmen.  807des VO Gott ıhr übertragenen Am-
tes begeben, ıhre Autorität geltend machen“ natürlıch nıcht 1n „technı-
schen Fragen‘; „wohl aber ın allem, W as auf das Sıttengesetz Bezug hat“ (©A 41)

Diese Feststellung impliziert zunächst unzweıdeut1ig die erst 1m Zweıten Vatı-
kanum eEXpressI1S verbis formulierte Anerkennung der Eıgenständigkeit bzw. Fı-
gengesetzlichkeit der Kultursachbereiche un:! damıiıt die (Gsrenzen der Kompetenz
der Kırche. Daraus wırd deutlich, da{fß sıch be1 diesen Kultursachbereichen
nıcht relig1öse Angelegenheiten handelt, ohl aber sıttliıche Fragen, dıe
„Ohne die Miıthilfe der Religion SAl nıcht befriedigend gelöst werden“ können*.
S1e bleiben damıt eingebunden „1N die orofße Gesamtordnung der Ziele“, die für
den Menschen Stufen werden, auf denen s$1e „hinaufsteigen bıs Z etzten
Ziel un: Ende aller Dınge, Gott, dem höchsten, unendlichen GUtf- (QA 43)
Diese Einbindung 1n die vorgegebene Naturordnung der Schöpfung begründet
ann auch die Kompetenz der Kırche, Fragen der Wırtschafts- un! Gesell-
schaftsordnung Stellung nehmen.

apst 1445 XE hat sıch 1ın se1iner umfangreıichen soz1ıalethischen Lehrtätigkeit
ımmer wıeder mıiıt dem Thema Naturrecht beschäftigt, sah hierin doch die
Grundlage für die sıttlıche Bıldung des einzelnen Ww1e€e auch für die richtige Enttal-
Lung des Lebens jeder Gesellschaft>. 1US XGLT sıeht „das Recht un die Pflicht
der Kırche, das natürliche Sıttengesetz lehren, darın begründet, da{ß dieses (
sSeTrz Z Inhalt der Lehre Christı gehört un Christus die Kırche damıt betraut
hat, se1ine Lehre hüten un:! verkünden“ Er sıch auch 1n aller Deut-
ıchkeit VO der Auffassung ab, die Gewalt der Kıirche Nl alleın auf „rein relig1öse
Angelegenheiten“ beschränkt: „Viıelmehr unterliegt iıhrer (der Kırche) Zuständig-
eıt auch der Umfang des Naturgesetzes, dessen Festlegung, Ausdeutung,
Anwendung, SOWeIlt deren sıttliıcher Charakter 1n Betracht kommt. Dıie Beobach-
tung des Naturgesetzes gehört nämlıch ach CGottes Anordnung dem Weg, auf
dem der Mensch seiınem übernatürlichen Ziel zustrebt. Nun aber 1St die Kırche
auf dem Weg Z übernatürlichen Ziel die Führerin un!: uüterın der MenschenAnmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  dieser Kompetenz der Kirche nahezulegen. Inhaltlich geht es dabei um die Be-  gründung der kirchlichen Kompetenz für das Naturrecht, das aufgrund seiner  Gültigkeit für die Gesamtschöpfung und seiner Erkennbarkeit von allen Men-  schen die hauptsächliche Argumentationsfigur der kirchlichen Sozialverkündi-  gung ın der neuscholastischen Phase darstellt. So findet sich in „Quadragesimo  anno“ (41—43) „eine feierliche grundsätzliche Aussage“, die auch „die Zuständig-  keit  umschreibt, die der Papst für sich in Anspruch nimmt“?: Die Kirche  würde, so heißt es dort, sich nie grundlos in irdische Angelegenheiten einmischen.  Aber sie könne sich genauso „unmöglich ... des von Gott ihr übertragenen Am-  tEs  . begeben, ihre Autorität geltend zu machen“ — natürlich nicht in „techni-  schen Fragen“, „wohl aber in allem, was auf das Sittengesetz Bezug hat“ (QA 41).  Diese Feststellung impliziert zunächst unzweideutig die erst im Zweiten Vati-  kanum expressis verbis formulierte Anerkennung der Eigenständigkeit bzw. Ei-  gengesetzlichkeit der Kultursachbereiche und damit die Grenzen der Kompetenz  der Kirche. Daraus wird deutlich, daß es sich bei diesen Kultursachbereichen  nicht um religiöse Angelegenheiten handelt, wohl aber um sittliche Fragen, die  „ohne die Mithilfe der Religion gar nicht befriedigend gelöst werden“ können“.  Sie bleiben damit eingebunden „in die große Gesamtordnung der Ziele“, die für  den Menschen zu Stufen werden, auf denen sie „hinaufsteigen bis zum letzten  Ziel und Ende aller Dinge, zu Gott, dem höchsten, unendlichen Gut“ (QA 43).  Diese Einbindung in die vorgegebene Naturordnung der Schöpfung begründet  dann auch die Kompetenz der Kirche, zu Fragen der Wirtschafts- und Gesell-  schaftsordnung Stellung zu nehmen.  Papst Pius XII. hat sich in seiner umfangreichen sozialethischen Lehrtätigkeit  immer wieder mit dem Thema Naturrecht beschäftigt, sah er hierin doch die  Grundlage für die sittliche Bildung des einzelnen wie auch für die richtige Entfal-  tung des Lebens jeder Gesellschaft*. Pius XII. sieht „das Recht und die Pflicht  der Kirche, das natürliche Sittengesetz zu lehren, darin begründet, daß dieses Ge-  setz zum Inhalt der Lehre Christi gehört und Christus die Kirche damit betraut  hat, seine Lehre zu hüten und zu verkünden“®. Er setzt sich auch in aller Deut-  lichkeit von der Auffassung ab, die Gewalt der Kirche sei allein auf „rein religiöse  Angelegenheiten“ beschränkt: „Vielmehr unterliegt ihrer (der Kirche) Zuständig-  keit auch der ganze Umfang des Naturgesetzes, dessen Festlegung, Ausdeutung,  Anwendung, soweit deren sittlicher Charakter in Betracht kommt. Die Beobach-  tung des Naturgesetzes gehört nämlich nach Gottes Anordnung zu dem Weg, auf  dem der Mensch seinem übernatürlichen Ziel zustrebt. Nun aber ist die Kirche  auf dem Weg zum übernatürlichen Ziel die Führerin und Hüterin der Menschen  ... kraft des Auftrages und der Autorität des Herrn.“” Aus diesem Grund hat die  Kirche nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, kraft des verheißenen gött-  lichen Beistands zu allen Fragen, die den Bereich des Sittlichen tangieren, Stel-  lung zu nehmen.  807kraft des Auftrages un der Autorıität des Herrn.“ Aus diesem rund hat die
Kırche nıcht 00658 das Recht, sondern auch die Pflicht, kraft des verheißenen ZOtt-
lichen Beistands allen Fragen, die den Bereich des Sıttlichen tangıeren, Stel-
lung nehmen.
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Kiırchliche Sozialverkündigung aufgrund der Kompetenz für „menschliches
Wohl“ UN „ ewLge€S Heıl“ (Zweıtes Vatikanum). Seit dem Pontitikatswechsel VO

1US XE Johannes 1st eıne ZEW1SSE Veränderung un! Schwerpunktver-
lagerung 1n der Theologie 1MmM allgemeinen un:! der Sozialverkündigung der Kır-
che 1MmM besonderen festzustellen. Vor diesem Hintergrund 1St auch eıne Neuak-
zentulerung iın der Beantwortung der Kompetenzfrage auszumachen.

[)as /weıte Vatiıkanum formuliert 1in seıner Pastoralkonstitution „Gaudıum el

spes” 7AEBE rage ach der Begründung kırchlicher Weltverantwortung explızıt:
„1Immer un! überall aber nımmt s1€e (die Kırche) das Recht 1n Anspruch, 1n wah-
@en Freiheit den Glauben verkünden, ıhre Soziallehre kundzumachen, iıhren
Aultftrag den Menschen unbehindert ertüllen un: auch politische Angele-
genheiten einer sittlichen Beurteilung unterstellen, wWenNnn die Grundrechte der
menschlichen Person oder das eıl der Seelen 65 verlangen“ (GS 76,5) Dieser
programmatischen Erklärung geht iıne in dieser deutlichen orm erstmalıge Dıiıf-
ferenziıerung der Zuständigkeitsbereiche VOTaUS: „Die politische Gemeinschaft
un dıe Kirche sınd auf Je ıhrem Gebiet voneinander unabhängıg und aAufoOonom

Beide aber dienen, W E1 auch 1ın verschiedener Begründung, der persönlichen
un! gesellschaftlichen Berufung der gleichen Menschen“ (Gd 76,

Damıt sınd Chancen un:! Grenzen kirchlicher Weltverantwortung un der ent-

sprechenden Kompetenz bereıts markıert: Der Kırche annn CS nıcht Politik
gehen, be] der S1€E selber Akteur ware, sondern die sittliıche Beurteilung der
Politik, wobe!l Ma{fistab der Sıttliıchkeit der Mensch 1St, auf den alles zentriert 1St.
Die Wahrnehmung un Erfüllung dieser Aufgabe allerdings 1St nıcht irgendeine
beliebige Beigabe zZA1 Eigentlichen des Glaubens, sondern steht 1n dem gerade
Zzıtlierten Satz des Zweıten Vatikanums auf gleicher Ebene mıt der Glaubensver-
kündıgung.

Im Rahmen der Begründung dieses konziıliaren Ansatzes A 18893  =) 7wel _-

schiedliche Motive für die christliche Weltverantwortung un damıt für die Aus-
formulıerung der kirchlichen Sozialverkündigung ausmachen Das schöpfungs-
theologısche Motıv beim Menschen als geschaffenem un: zugleich
sündiıgem Wesen. Irotz der bleibenden Erftfahrung der Gebrochenheit der
menschlichen Natur halt die Kırche dennoch der Überzeugung fest, da{ß der
Mensch Freiheit besitzt un geradezu se1ıne Wuürde ausmacht, diese Freiheıit
sinnvoll gebrauchen un! Verantwortung für die Weltgestaltung überneh-
INEIL dürfen doch die Menschen davon „überzeugt se1ın, da{fß s1e durch ıhre Arbeıt
das Werk des Schöpfters weıiterentwickeln“ (GS 34,2) Wenn die Menschen nNnu  =

durch die gesellschaftlichen Strukturen Johannes Paul 11{ wiırd spater 1n SRS
36,1 VO „Strukturen der Sunde“ sprechen „oft VO TIun des Guten abgelenkt
und ZU Boöosen angetrieben werden“ (Gd 2502), dann 1St 65 notwendige Aufgabe
der Kırche, sıch mı1t den ıhr 7ARBE Verfügung stehenden Miıtteln eiıne bessere
Ordnung der menschlichen Gesellschaft bemühen.
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as zweıte, als heilsgeschichtlich bezeichnete Motıv be] der eschatolo-
gischen Spannung zwischen dem Schon-Jjetzt un:! Noch-nicht als Sıgnatur des
Reiches (sottes 1n der Gegenwart. War oilt selbstverständlich, da{fß das „HeılAnmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  Das zweite, als heilsgeschichtlich bezeichnete Motiv setzt an bei der eschatolo-  gischen Spannung zwischen dem Schon-jetzt und Noch-nicht als Signatur des  Reiches Gottes in der Gegenwart. Zwar gilt selbstverständlich, daß das „Heil ...  ın seiner Vollgestalt endzeitliches Geschenk des wiederkehrenden Herrn (ist)“?,  was impliziert, daß das Reich Gottes nicht durch Menschenhand und menschli-  ches Bemühen geschaffen oder vollendet werden kann —- und auch nicht unter  dem Druck einer „Leistung für das Gottesreich“ vollendet werden muß!°. Aber  die Gestaltung dieser Welt und die Schaffung einer besseren Ordnung erweisen  sich für das menschliche Wohl andererseits auch in keiner Weise als völlig gleich-  gültig und unbedeutend: „Obschon der irdische Fortschritt eindeutig vom  Wachstum des Reiches Christi zu unterscheiden ist, so hat er doch große Bedeu-  tung für das Reich Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der menschli-  chen Gesellschaft beitragen kann“ (GS 39,2). Der so „wachsende Leib der neuen  Menschheitsfamilie (kann) eine umrißhafte Vorstellung (adumbratio) von der  künftigen Welt geben“. Nicht nur der Liebe, sondern auch dem in Liebe voll-  brachten Werk (GS 39,3) kommt also eine reale Bedeutung zu für das Reich Got-  tes — nicht in dem Sinn, daß dadurch das Heil unmittelbar gestiftet oder vermit-  telt würde, wohl aber in dem Sinn, daß so jene „Voraussetzungen, die das Wachs-  tum und die Durchsetzung des in Christus erschienenen Heils mit ermöglichen  und fördern  «11  ‚ geschaffen werden.  Die Enzyklika „Populorum progressio“ Papst Pauls VI. von 1967, die den An-  satz des Konzils aufgreift und präzisiert, geht die Frage nach der Kompetenz des  kirchlichen Lehramts direkt im Anschluß an die Ausführungen zum „integralen  Humanismus“ an, denn hierin — und das macht, zumindest in der Präzision der  Formulierung, ein Novum in der Enzyklika aus — begründet die Kirche ihre  Kompetenz für die soziale Frage. Das Ziel der Sendung der Kirche besteht dem-  nach darin, geführt durch den Geist „das Werk Christi ... weiterzuführen, der in  die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten, nicht zu richten; zu  dienen, nicht sich bedienen zu lassen“ (PP 13). Die Kirche sieht es also in Fort-  führung der Verkündigung und des Wirkens Jesu als ihre Pflicht an, sich in den  Dienst der Menschen zu stellen (PP 1). Die einzige Möglichkeit, aber auch zu-  gleich Notwendigkeit für die Kirche, in den Dialog einzutreten und dabei einen  spezifischen, genuin theologischen Beitrag zu leisten, gründet auf der ihr eigenen  Kompetenz für den ganzen Menschen, auf ihrer „umfassenden Sicht des Men-  schen und des Menschentums“ (PP 13).  In „Octogesima adveniens“ von 1971 wird zur Begründung dieser Kompetenz  auf die zeitlich-kontingente, das heißt welthafte Verfaßtheit der Kirche verwie-  sen: „ist doch die Kirche mit der menschlichen Gemeinschaft unterwegs und teilt  mit ihr die Wechselschläge der Zeiten“ (OA 1).  3. Kirchliche Sozialverkündigung als Dienst am Menschen (Johannes Panl IT.).  Der Mensch ist „Urheber, Mittelpunkt und Ziel“ (GS 63,1) allen Geschehens:  57 Stimmen 212, 12  8091n seıner Vollgestalt endzeitliches Geschenk des wıederkehrenden Herrns
W aS impliziert, da{ß das Reich (sottes nıcht durch Menschenhand un: menschli-
ches Bemühen geschaffen oder vollendet werden annn un auch nıcht
dem Druck eiıner „Leistung für das Gottesreich“ vollendet werden mu{fß$ 19 ber
die Gestaltung dieser Welt und die Schaffung eıner besseren Ordnung erweılısen
sıch für das menschliche Wohl andererseıts auch 1n keiner Weiıse als völlıg gleich-
gültıg und unbedeutend: „Obschon der ırdische Fortschritt eindeutıg VO

Wachstum des Reiches Christı unterscheiden iSt: hat doch orofße Bedeu-
Lung für das Reich Gottes, insotern einer besseren Ordnung der menschli-
chen Gesellschaft beıtragen annn  CC (Gd 39;2) Der „wachsende Leib der
Menschheitstamılie (kann) eıne umrı(hafte Vorstellung (adumbratio) VO der
künftigen Welt geben“. Nıcht 1U  a der Liebe, sondern auch dem 1n Liebe voll-
brachten Werk (GS 39 kommt also eiıne reale Bedeutung für das Reich (S61=
tes nıcht 1n dem Sınn, da{fß dadurch das e1] unmuıittelbar gestiftet oder vermıt-
telt würde, ohl aber 1n dem Sınn, da{fß jene „ Voraussetzungen, die das Wachs-
u un die Durchsetzung des 1n Christus erschienenen Heils mI1t ermöglıchen
un:! Öördern geschaffen werden.

Dıie Enzyklika „Populorum progress10 “ Papst Panuls VO 1967, die den An-
Satz des Konzıils aufgreift un:! präzısıert, yeht die Frage ach der Kompetenz des
kirchlichen Lehramts direkt 1mM Anschlufß die Ausführungen Z ‚integralen
Humanısmus“ d. enn hıerın un: das macht, zumındest 1n der Präziısıon der
Formulierung, eın Novum 1n der Enzyklika AUS begründet die Kırche ıhre
Kompetenz für die soz1ıale rage. Das Ziel der Sendung der Kırche besteht dem-
ach darın, geführt durch den Geilst „das Werk Christ]Anmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  Das zweite, als heilsgeschichtlich bezeichnete Motiv setzt an bei der eschatolo-  gischen Spannung zwischen dem Schon-jetzt und Noch-nicht als Signatur des  Reiches Gottes in der Gegenwart. Zwar gilt selbstverständlich, daß das „Heil ...  ın seiner Vollgestalt endzeitliches Geschenk des wiederkehrenden Herrn (ist)“?,  was impliziert, daß das Reich Gottes nicht durch Menschenhand und menschli-  ches Bemühen geschaffen oder vollendet werden kann —- und auch nicht unter  dem Druck einer „Leistung für das Gottesreich“ vollendet werden muß!°. Aber  die Gestaltung dieser Welt und die Schaffung einer besseren Ordnung erweisen  sich für das menschliche Wohl andererseits auch in keiner Weise als völlig gleich-  gültig und unbedeutend: „Obschon der irdische Fortschritt eindeutig vom  Wachstum des Reiches Christi zu unterscheiden ist, so hat er doch große Bedeu-  tung für das Reich Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der menschli-  chen Gesellschaft beitragen kann“ (GS 39,2). Der so „wachsende Leib der neuen  Menschheitsfamilie (kann) eine umrißhafte Vorstellung (adumbratio) von der  künftigen Welt geben“. Nicht nur der Liebe, sondern auch dem in Liebe voll-  brachten Werk (GS 39,3) kommt also eine reale Bedeutung zu für das Reich Got-  tes — nicht in dem Sinn, daß dadurch das Heil unmittelbar gestiftet oder vermit-  telt würde, wohl aber in dem Sinn, daß so jene „Voraussetzungen, die das Wachs-  tum und die Durchsetzung des in Christus erschienenen Heils mit ermöglichen  und fördern  «11  ‚ geschaffen werden.  Die Enzyklika „Populorum progressio“ Papst Pauls VI. von 1967, die den An-  satz des Konzils aufgreift und präzisiert, geht die Frage nach der Kompetenz des  kirchlichen Lehramts direkt im Anschluß an die Ausführungen zum „integralen  Humanismus“ an, denn hierin — und das macht, zumindest in der Präzision der  Formulierung, ein Novum in der Enzyklika aus — begründet die Kirche ihre  Kompetenz für die soziale Frage. Das Ziel der Sendung der Kirche besteht dem-  nach darin, geführt durch den Geist „das Werk Christi ... weiterzuführen, der in  die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten, nicht zu richten; zu  dienen, nicht sich bedienen zu lassen“ (PP 13). Die Kirche sieht es also in Fort-  führung der Verkündigung und des Wirkens Jesu als ihre Pflicht an, sich in den  Dienst der Menschen zu stellen (PP 1). Die einzige Möglichkeit, aber auch zu-  gleich Notwendigkeit für die Kirche, in den Dialog einzutreten und dabei einen  spezifischen, genuin theologischen Beitrag zu leisten, gründet auf der ihr eigenen  Kompetenz für den ganzen Menschen, auf ihrer „umfassenden Sicht des Men-  schen und des Menschentums“ (PP 13).  In „Octogesima adveniens“ von 1971 wird zur Begründung dieser Kompetenz  auf die zeitlich-kontingente, das heißt welthafte Verfaßtheit der Kirche verwie-  sen: „ist doch die Kirche mit der menschlichen Gemeinschaft unterwegs und teilt  mit ihr die Wechselschläge der Zeiten“ (OA 1).  3. Kirchliche Sozialverkündigung als Dienst am Menschen (Johannes Panl IT.).  Der Mensch ist „Urheber, Mittelpunkt und Ziel“ (GS 63,1) allen Geschehens:  57 Stimmen 212, 12  809weiterzuführen, der 1n
die Welt kam, der Wahrheit Zeugn1s geben; retten, nıcht richten;
dienen, nıcht sıch bedienen lassen“ (PP 13) Dıie Kırche sıeht 6S also 1ın Fort-
tührung der Verkündigung un des Wıirkens Jesu als ıhre Pflicht d. sıch 1n den
Dienst der Menschen stellen (PP 1 Die einz1ge Möglıichkeıt, aber auch
gleich Notwendigkeıt für die Kırche, 1n den Dıalog einzutreten un:! dabe1 eınen
spezitischen, genuın theologischen Beıtrag leisten, gründet auf der ıhr eigenen
Kompetenz für den gaNzZCh Menschen, auf ıhrer „umfassenden Sıcht des Men-
schen un:! des Menschentums“ (PP 13)

In „Octogesima advenıiens“ VO 1971 wırd ZUI: Begründung dieser Kompetenz
auf die zeitlich-kontingente, das heißt welthafte Vertafßtheit der Kırche verwlıie-
SC  = SISt doch die Kırche m1t der menschlichen Gemeinschaft TW  S und teıilt
mı1ıt ıhr die Wechselschläge der Zeıten“ (OA 1

Kirchliche Soztalverkündigung als Dienst Menschen (Tohannes Panul FE
Der Mensch 1St „Urheber, Miıttelpunkt un: Ziel“ (GS 63,1) allen Geschehens:

Stimmen Z 809



Ursula Nothelle-Wildfeuer

Immer deutlicher hat sıch 1n der konziliaren un:! nachkonziliaren Sozijallehre die
christliche Berufung des Menschen 1n der Welt als das entscheidende Argument
herauskristallisiert S: Begründung kiırchlicher Weltverantwortung. Seine Syste-
matısıerung findet dieser Ansatz schließlich 1n der gegenwartıgen Gestalt der SO-
zialverkündigung der Kırche, deren Spezitikum in der Verortung der An=-
thropologıe 1m Kern der Theologıe lıegt Da sıch VO  s diesem Hıntergrund auch
och einmal CC Akrzente für die Beantwortung der er zentralen rage CISC-
ben, lıegt ahe

Di1e für den Personalismus charakteristische ede VO der orge den gAll-
ZCH Menschen 1n se1iner Personalıtät ann für die kirchliche Kompetenz nıcht In

tegralismus bedeuten, sondern ausschliefßlich eınen integralen Ansatz bei der
menschlichen Person meınen. egen dieses Ansatzes hält die Kırche keine „tech-
nıschen Lösungen” bereıt, legt s1e „keıne wirtschaftlichen un:! polıtischen 5Sy-

oder Programme VOI, och zıeht s1e die eınen den anderen e  VOrs, W CII I11UL,
und damıt 1St das entscheidende un: ma{(stabsetzende Argument gEeENANNLT, „dıe
Würde des Menschen richtig geachtet un: gefördert wırd un ıhr selbst der NOL-

wendige Raum gelassen wiırd, ıhren Diıienst 1ın der Welt auszuüben“ (SRS 41, In
„Centesımus annus“ VO 1991 formuliert apst Johannes Paul IER „Die
Kırche hat 1in den etzten hundert Jahren wiıiederholt ıhre Stellungnahme ZU

Ausdruck gebracht, ındem S1€e dıe Entwicklung der soz1alen rage aus der ähe
verfolgte. Sıe AT das gewiß nıcht, vErganscCcIc Privilegien zurückzugewinnen
oder ıhre Auffassung anderen aufzuzwiıngen. Ihr einz1ges 7Z;el W al die orge und
die Verantwortung für den ıhr VO Christus anverirauten Menschen.“

Die Kompetenz der Kırche besteht also 1n ıhrer personzentrıerten Hermeneu-
LR, mıt der S1e alle lösenden Sachfragen herangeht. (GGenau diese ıhr eıgene
anthropologisch-ethische Perspektive bıildet iıhren genuınen un:! kompetenten
Beıtrag (vgl. SRS 3150 be] der Kırche findet sıch eın spezıfisches un: umtassen-
des Wıssen ber den Menschen un:! seıne Wuürde „Dıie heutige Soziallehre hat
besonders den Menschen 1m Auge, iınsotern ın das komplizierte Beziehungsge-
flecht der modernen Gesellschaft eingebunden 1StUrsula Nothelle-Wildfeuer  Immer deutlicher hat sich in der konziliaren und nachkonziliaren Soziallehre die  christliche Berufung des Menschen in der Welt als das entscheidende Argument  herauskristallisiert zur Begründung kirchlicher Weltverantwortung. Seine Syste-  matisierung findet dieser Ansatz schließlich in der gegenwärtigen Gestalt der So-  zialverkündigung der Kirche, deren Spezifikum in der neuen Verortung der An-  thropologie im Kern der Theologie liegt. Daß sich vor diesem Hintergrund auch  noch einmal neue Akzente für die Beantwortung der hier zentralen Frage erge-  ben, liegt nahe.  Die für den Personalismus charakteristische Rede von der Sorge um den gan-  zen Menschen in seiner Personalität kann für die kirchliche Kompetenz nicht In-  tegralismus bedeuten, sondern ausschließlich einen integralen Ansatz bei der  menschlichen Person meinen. Wegen dieses Ansatzes hält die Kirche keine „tech-  nischen Lösungen“ bereit, legt sie „keine wirtschaftlichen und politischen Sy-  steme oder Programme vor, noch zieht sie die einen den anderen vor“, wenn nur,  und damit ist das entscheidende und maßstabsetzende Argument genannt, „die  Würde des Menschen richtig geachtet und gefördert wird und ihr selbst der not-  wendige Raum gelassen wird, ihren Dienst in der Welt auszuüben“ (SRS 41, 1). In  „Centesimus annus“ (53,1) von 1991 formuliert Papst Johannes Paul II.: „Die  Kirche hat in den letzten hundert Jahren wiederholt ihre Stellungnahme zum  Ausdruck gebracht, indem sie die Entwicklung der sozialen Frage aus der Nähe  verfolgte. Sie tat das gewiß nicht, um vergangene Privilegien zurückzugewinnen  oder ihre Auffassung anderen aufzuzwingen. Ihr einziges Ziel war die Sorge und  die Verantwortung für den ihr von Christus anvertrauten Menschen.“  Die Kompetenz der Kirche besteht also in ihrer personzentrierten Hermenenu-  tik, mit der sie an alle zu lösenden Sachfragen herangeht. Genau diese ihr eigene  anthropologisch-ethische Perspektive bildet ihren genuinen und kompetenten  Beitrag (vgl. SRS 31,5); bei der Kirche findet sich ein spezifisches und umfassen-  des Wissen über den Menschen und seine Würde. „Die heutige Soziallehre hat  besonders den Menschen im Auge, insofern er in das komplizierte Beziehungsge-  flecht der modernen Gesellschaft eingebunden ist ... Ihr Ziel ist es, unter Zuhilfe-  nahme sämtlicher Beiträge der Wissenschaften und der Philosophie dem Men-  schen auf dem Weg zu seinem Heil beizustehen“ (CA 54,1).  Diese darin sich ausdrückende Kompetenz liegt nicht an der Peripherie, die  mit dem eigentlichen kirchlichen Auftrag nichts zu tun hat, sondern sie impliziert  eine Verpflichtung, die als Bestandteil „des Verkündigungsauftrags im sozialen  Bereich“ (SRS 41,8) verstanden wird. Immer dort, wo „die Würde der menschli-  chen Person“ auf dem Spiel steht, „deren Verteidigung und Förderung uns vom  Schöpfer anvertraut ist“ (SRS 47,4), ist der Bereich kirchlicher Kompetenz tan-  giert. Damit wird ebenfalls deutlich, daß die Kirche als Trägerin ihrer Soziallehre  nicht versucht, über derartige gesellschaftliche Leistungen zu missionieren, Son-  dern sich bemüht, alle beteiligten Menschen für die ethische Seite einer solchen  810Ihr Ziel 1St C Zuhilte-
nahme sämtlicher Beıträge der Wissenschaften un: der Philosophie dem Men-
schen autf dem Weg seiınem eıl beizustehen“ (CA 54,

Diese darın sıch ausdrückende Kompetenz liegt nıcht der Peripherie, die
mMı1t dem eigentlichen kiırchlichen Auftrag nıchts tun hat, sondern s1e impliziert
eıne Verpflichtung, die als Bestandteıl „des Verkündigungsauftrags 1m sozıalen
Bereich“ (SRS 41, verstanden wırd Immer dort, „dıe Wuürde der menschli-
chen Person“ auf dem Spiel steht, „deren Verteidigung un! Förderung uns VO

Schöpfter anvertiraut 1St  c (SRS 47,4), 1St der Bereich kırchlicher Kompetenz tan-

m1ert. Damıt wiırd ebentalls deutlıich, da{fß die Kirche als Trägerın ıhrer Soziallehre
nıcht versucht, ber derartıge gesellschaftliche Leıistungen mıssıonıeren, SOI-

ern sıch bemüht, alle beteiligten Menschen für die ethische Seılite eıner solchen
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Fragestellung sens1bilisieren und entsprechenden konkreten Handlungen
motiıvleren.
In fundamentaler Weiıse begründet Papst Johannes Paul] BF selbst diese Ompe-

tenz der Kırche un: ıhre speziıfische Ausrichtung, WE 1n seiner ersten Enzy-
klıka „Redemptor hominıs“ betont: „Der Mensch 1ın der vollen Wahrheıt seiner
Exı1ıstenzAnmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  Fragestellung zu sensibilisieren und zu entsprechenden konkreten Handlungen  zu motivieren.  In fundamentaler Weise begründet Papst Johannes Paul II. selbst diese Kompe-  tenz der Kirche und ihre spezifische Ausrichtung, wenn er in seiner ersten Enzy-  klika „Redemptor hominis“ betont: „Der Mensch in der vollen Wahrheit seiner  Existenz ... — dieser Mensch ist der erste Weg, den die Kirche bei der Erfüllung  ihres Auftrags beschreiten muß: er ist der erste und grundlegende Weg der Kir-  che“ (RH 14, 1).  Die darin sichtbar werdende Argumentation ganz vom Menschen her bedeu-  tet, daß es nicht allein die Sorge um das Seelenheil des Menschen sein kann, son-  dern daß der Mensch in der ganzen Wirklichkeit seines Lebens, in seinem indivi-  duellen und gemeinschaftsbezogenen Sein gesehen werden muß. Die Kirche muß  sich jeweils neu die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Menschen ins Bewußt-  sein rufen, zugleich aber auch die ihn bedrängenden zeitgeschichtlichen, politi-  schen und gesellschaftlichen Fragen angehen und die ihn umgebenden Bedrohun-  gen berücksichtigen, also alles, „was offenkundig dem Bemühen entgegensteht,  das Leben der Menschen ‚mmer humaner zu gestalten‘“ (RH 14,1). Die Kompe-  tenz der Kirche im sozialen Bereich läßt sich daher zusammenfassend als Dienst  am Menschen beschreiben.  Die kirchliche Sozialverkündigung zwischen Personorientierung und  Weltbezug - Ein systematischer Querschnitt  Die skizzierte Entwicklung der Begründung der Wahrnehmung christlicher  Weltverantwortung hat gezeigt, daß im Lauf der 100jährigen Geschichte der  Soziallehre eine deutliche Akzentverschiebung stattgefunden hat: Hatte sich die  Kirche in der neuscholastischen Phase als Hüterin des Naturrechts und als dessen  Interpretin verstanden sowie hierauf ihre Kompetenz für den sittlichen Bereich  begründet, so taucht diese Argumentationsfigur in der Sozialverkündigung im  Umfeld des Zweiten Vatikanums und später nicht mehr auf. Der tiefere Grund  für die offenkundige Akzentverschiebung ist somit im gewandelten Profil des  Naturrechtsdenkens!? zu suchen.  Hatte das neuscholastische Naturrechtsdenken entscheidend die von Gott ge-  gebene Wesensordnung aller Wirklichkeitsbereiche betont, so eröffnet sich in der  Weiterentwicklung der Soziallehre bis hin zu Johannes Paul II. im Blick auf das  Verständnis von Naturrecht ein neues Feld: Wenn von „Natur“ gesprochen wird,  ist nicht mehr vorrangig das ontologische, ideale und seinsollende Wesen des  Menschen und der Wirklichkeiten gemeint, das dem sittlichen Handeln des Men-  schen vorausliegt und es bestimmt. Vielmehr impliziert dieser Ansatz eine kon-  krete, neuzeitlichem Denken vertraute Realitätsbezogenheit. Die Rede von der  STA  811dieser Mensch 1St der Weg, den die Kirche be1 der Erfüllung
iıhres Auftrags beschreıiten MU: 1ST der un: grundlegende Weg der Kır-
che“ (RH 14,

Dıie darın siıchtbar werdende Argumentatıon ganz VO Menschen her bedeu-
ters da{fß nıcht allein die orge das Seelenheil des Menschen se1n kann, SO11-

(nl da{ß der Mensch 1n der DaNzZCH Wıirklichkeit selınes Lebens, in seınem ındivi-
duellen un gemeıinschaftsbezogenen Seın gesehen werden mMuUu Dıie Kırche mu
sıch Jeweıls LIECU die Möglıchkeiten und Fähigkeiten des Menschen 1ns Bewuft-
se1ın rufen, zugleıch 1aber auch die ıh bedrängenden zeitgeschichtlichen, politi-
schen un gesellschaftlıchen Fragen angehen un!: die ıhn umgebenden Bedrohun-
SCH berücksichtigen, also alles, „ Was offenkundig dem Bemühen entgegensteht,
das Leben der Menschen ‚ımmer humaner gestalten““ (RH 14, 1) Dıie Ompe-
tenz der Kırche 1m soz1alen Bereich Aflßt sıch daher zusammentassend als Dıiıenst

Menschen beschreiben.

Dıie kıirchliche Sozialverkündigung zwıschen Personorientierung un:!
Weltbezug Eın systematischer Querschnıitt

Die skizzierte Entwicklung der Begründung der Wahrnehmung christlicher
Weltverantwortung hat vzeze1gt, da{fß 1m Lauf der 100jährigen Geschichte der
Soz1iallehre eıne deutliche Akzentverschıiebung stattgefunden hat Hatte sıch die
Kırche 1n der neuscholastischen Phase als üterın des Naturrechts un: als dessen
Interpretin verstanden SOWI1e hierauf ıhre Kompetenz für den sıttliıchen Bereich
begründet, taucht diese Argumentationsfigur 1ın der Sozlalverkündigung 1mM
Umtfteld des Zweıten Vatikanums un spater nıcht mehr aut Der tiefere rund
für die offenkundige Akzentverschiebung 1St somıt 1mM gewandelten Profil des
Naturrechtsdenkens 12 suchen.

Hatte das neuscholastische Naturrechtsdenken entscheidend die Na Gott gC-
gebene Wesensordnung aller Wirklichkeitsbereiche betont, eröffnet sıch 1n der
Weiterentwicklung der Sozijallehre bıs hın Johannes Paul ı88 1m Blick auf das
Verständnis VO Naturrecht eın Feld Wenn VO „ANatur  6 gesprochen wiırd,
1st nıcht mehr vorrangıg das ontologische, ıdeale un:! seinsollende Wesen des
Menschen un: der Wirklichkeiten gemeınt, das dem sıttlichen Handeln des Men-
schen vorauslıegt und 6S bestimmt. Vielmehr impliziert dieser Ansatz eıne kon-
krete, neuzeıtlichem Denken vertraute Realıtätsbezogenheıt. Dıie ede VO der
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:ANatur- zielt ab auf die erfahrbare „Welt“ un! deren geschichtliche Wırklichkeit,
der ine BiA0 akzentuilerte Wertschätzung entgegengebracht wiırd und dıe VO der
menschlichen Vernunft AaUS Erfahrung erschlossen wiırd eım Naturrecht kommt
darum der Vernuntft eıne besondere Rolle Vernunft 1er 1n einem umftfassen-
den Sınn verstanden, rückgebunden Wahrheıt, Weısheıt, sıttlıche Werte und
damıt letztlich TIranszendenz. Naturrecht muf{fß sOomıt 1mM eigentlichen Sınn als
Vernunttrecht verstanden werden.

Solche Wertschätzung der Vernunft und ıhrer Erkenntnismöglichkeiten VCI-

welst zugleıich auf die Bedeutung eıner personalistisch Orlentierten Anthropolo-
1e, dıe sıch Zanz konzentriert auf den Menschen 1n se1ıner unwıederholbaren Eın-
zıgartigkeıt, 1ın se1iner Wüuürde un:! den daraus resultierenden Rechten. Demzufolge
1St Naturrecht zugleich auch Personrecht 15

Diese beiden (aus der Tradıtion wıederbelebten) Dimensionen des Natur-
rechtsdenkens verweısen auft die für den Bereich der Sozialverkündigung relevan-
ten theologischen Felder, die entscheidenden Einflu{( auf die Neuakzentuierung
der Begründung kırchlicher Kompetenz 1n soz1alen Fragen ausgeübt haben Die
ede VO Vernunttrecht ımplızıert das dadurch erst ermöglıchte HE Verhältnis
theologischen Denkens YAbheE Welt; die ede VO Personrecht nımmt ezug auf die
NCU, näamlıch personalıstisch ausgerichtete Anthropologıie.

Das umfassende Wıssen über den Menschen als Spezıfikum der bıirchlichen
Sozzalverkündigung. Die neuscholastische Sozialverkündigung hatte ıhren An-
Satiz erkenntnistheoretisch un materıalıter 1n eıner Art Ordodenken VerOTrtet;
also 1n der Vorstellung eıner hınter aller Wirklichkeit stehenden un:! alle Wıirk-
ıchkeıit durchwaltenden Universalordnung. Der Mensch bzw. exakter die die
menschliche Natur betreffende Ordnung 1St (wıe eLtwa auch diıe Wıirtschafts- oder
Gesellschaftsordnung) Teıl dieser Universalordnung, die mıtsamt ıhren Partı-
kularordnungen diesem Denken zufolge in den letztlich VO Schöpter aufge-
stellten Ordnungsplan einbezogen 1St Menschliches Handeln gemalßs dem VO

der Natur vorgegebenen Plan hat sıch den „großen Rıchtlinien“ Oorlentlie-
rCN, die „‚durch die klare Kenntnıis un die Betrachtung der Natur des Menschen,
der Natur der Dınge SOWI1e der sıch daraus ergebenden Beziehungen un:! Erfor-
derniısse gegeben“ (UG sınd

Wo Naturrecht verstanden wırd als eın Anspruch, der sıch allein AaUusSs dem VOI1-

gegebenen Seıin erg1bt un: 1n ein umtassendes 5System geordnet 1St, da tolgt für
die Kompetenz des kirchlichen Lehramts für den soz1alen Bereıich, da{fß s1e
ezu ausschließlich darın besteht, die vorgegebene un:! einmal VO Gott als
Schöpfer festgesetzte Ordnung erkennen, SOZUSagCIl 1m „Buch der Natur“ ab-
zulesen, W as das sıttlıch Gute 1St; damıt dem Wıillen eıne Orıientierung pCc-
ben Zugleich erg1bt eın Blick auf die Ekklesiologie, da{fß nıcht der einzelne, SOIl1-

ern notwendıg dıe Kırche mıiıt ıhrem Lehramt CS 1St; die die Universalordnung
erkennt un Weısungen ableitet. Di1e Begründung für die soz1ialethisch-normatıve
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Kompetenz der Kırche 1n der Sozialverkündigung VO Leo I1T bıs 1US XE
welst sOomıt eıne deutliche ekklesiozentrische Struktur auf, insofern die „Kırche
als yöttlıch gestiftete Instıtution eıne Lehre (die Naturrechtslehre) verkündete,
die 1ın ıhrer Verbindlichkeit für iıhre Gläubigen feststand“ 14 somıt als „Mater er

magıstra“ die Gesellschaft belehrend und ber ıhr stehend auftrat mıt dem An-
spruch, alles, W as AUS gesellschaftlichem oder wiırtschaftlichem Bereich Bezug auf
das Sıttengesetz habe, se1 ‚vorbehaltlos Unserm höchstrichterlichen Urteil“
(QA 41) unterwerten.

Im Vergleich AZUu 1St der Ansatz der Jüngeren konzıliaren un nachkonzilia-
F, VOT allen Dıngen aber der gegenwärtigen Sozlalverkündigung Johannes
Paul I1 dezidiert personalistisch. Die Konzeption Johannes Pauls I7 konzentriert
sıch gahız auf den Menschen:; der geschichtliche un einmalıge konkrete Mensch
1n seiner Personalıtät un Würde bildet den Miıttelpunkt jeder ethischen Überle-
SUuns In diesem Zusammenhang spricht der Papst VO der „Königswürde“ des
Menschen. Dıiese „Herrschaft des Menschen ber die sıchtbare Welt, dıe ıhm
VO Schöpfter als Aufgabe anvertiraut worden 1st, besteht 1mM Vorrang der FEthik
VOT der Technik, 1mM Prımat der Person ber die Dınge, ın der Überordnung des
Gelstes ber die aterıe“ (RH 16; 1

Diese grundlegende Perspektive, die durch das Festhalten der Kategorıe des
Individuums und seiner Personalıtät charakterisiert wiırd, erweIlst sıch ach Jo
hannes Paul I1 allein 1n spezıfısch christlicher Sıcht Als tragfähige OUption: „Eıne
tragfahıge Lösung für die drıngenden Fragen ach dem Sınn der menschlichen
Exıstenz, ach den Mafstäben des Handelns und ach den Perspektiven eıner
weıterreichenden Hoffnung 1St 1L1UTr 1ın der erneuertfen Verbindung des WwI1ssen-
schaftlichen Denkens mı1t der wahrheitssuchenden Glaubenskraft des Menschen
möglıch. Das Rıngen einen HumanısmusAnmaßung, Einmischung oder Verpflichtung?  Kompetenz der Kirche in der Sozialverkündigung von Leo XIII. bis zu Pius XII.  weist somit eine deutliche ekklesiozentrische Struktur auf, insofern die „Kirche  als göttlich gestiftete Institution eine Lehre (die Naturrechtslehre) verkündete,  die in ihrer Verbindlichkeit für ihre Gläubigen feststand“ 1, somit als „Mater et  magistra“ die Gesellschaft belehrend und über ihr stehend auftrat mit dem An-  spruch, alles, was aus gesellschaftlichem oder wirtschaftlichem Bereich Bezug auf  das Sittengesetz habe, sei „vorbehaltlos Unserm höchstrichterlichen Urteil“  (QA 41) zu unterwerfen.  Im Vergleich dazu ist der Ansatz der jüngeren konziliaren und nachkonzilia-  ren, vor allen Dingen aber der gegenwärtigen Sozialverkündigung unter Johannes  Paul II. dezidiert personalistisch. Die Konzeption Johannes Pauls II. konzentriert  sich ganz auf den Menschen; der geschichtliche und einmalige konkrete Mensch  in seiner Personalität und Würde bildet den Mittelpunkt jeder ethischen Überle-  gung. In diesem Zusammenhang spricht der Papst von der „Königswürde“ des  Menschen. Diese „Herrschaft des Menschen über die sichtbare Welt, die ihm  vom Schöpfer als Aufgabe anvertraut worden ist, besteht im Vorrang der Ethik  vor der Technik, im Primat der Person über die Dinge, in der Überordnung des  Geistes über die Materie“ (RH 16, 1).  Diese grundlegende Perspektive, die durch das Festhalten an der Kategorie des  Individuums und seiner Personalität charakterisiert wird, erweist sich nach Jo-  hannes Paul II. allein in spezifisch christlicher Sicht als tragfähige Option: „Eine  tragfähige Lösung für die dringenden Fragen nach dem Sinn der menschlichen  Existenz, nach den Maßstäben des Handelns und nach den Perspektiven einer  weiterreichenden Hoffnung ist nur in der erneuerten Verbindung des wissen-  schaftlichen Denkens mit der wahrheitssuchenden Glaubenskraft des Menschen  möglich. Das Ringen um einen neuen Humanismus ... wird nur zum Erfolg füh-  ren, wenn in ıhm die wissenschaftliche Erkenntnis wieder in lebendige Beziehung  tritt mit der Wahrheit, die dem Menschen als Geschenk Gottes offenbart ist.“ 15  Der Humanismus, der hier also angezielt ist, ist ein theologischer Humanismus,  für den sich die fundamentale Rückbindung an Christologie und Soteriologie als  konstitutiv erweisen. Denn erst „Christus, der neue Adam, macht eben in der  Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den  Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung“ (RH 8,2;  S 22)  In diesem Ansatz artikuliert sich auch der Anspruch und die Kompetenz der  Kirche mit ihrer Sozialverkündigung, dieses ihr spezielles Wissen und ihren an  der Würde des Menschen, seinen Rechten und Pflichten orientierten Ansatz in  den Dialog aller am Gespräch über den Menschen Beteiligten einzubringen.  Diese Verpflichtung stellt sich für die Kirche auch.und gerade angesichts der ge-  sellschaftlichen Situation am Ende der Neuzeit, die gekennzeichnet ist durch ein  fundamentales anthropologisches Defizit. Hier ist eine der unbedingten Würde  813wırd 1LL1UTr Zzu Erfolg füh-
FCH, WeNnNn 1ın ıhm die wıssenschaftliche Erkenntnis wıeder 1n lebendige Beziehung
trıtt mı1ıt der Wahrheit, die dem Menschen als Geschenk Gottes offenbart iISt  < 15

Der Humanısmus, der j1er also angezielt 1St, 1St ein theologischer Humanısmus,
für den sıch die fundamentale Rückbindung Christologie un Soteriologıe als
konstitutiv erweIılsen. Denn GEStE „Christus; der CGu« Adam, macht eben 1n der
Offenbarung des Geheimnisses des Vaters un seıner Liebe dem Menschen den
Menschen selbst voll kund un: erschliefßt ıhm se1ıne höchste Berufung“ (RH 8’ 5}

22)
In diesem Ansatz artıkuliert sıch auch der Anspruch un die Kompetenz der

Kırche miıt ıhrer Sozialverkündigung, dieses ıhr spezıielles Wıssen un ıhren
der Würde des Menschen, seınen Rechten un: Pflichten orlıentierten Ansatz ın
den Dıalog aller Gespräch ber den Menschen Beteiligten einzubringen.
Dıiese Verpflichtung stellt sıch für die Kırche auch und gerade angesichts der gC-
sellschaftlichen Sıtuation Ende der Neuzeıt, die gekennzeichnet 1St durch eın
fundamentales anthropologisches Defizit. Hıer 1St eine der unbedingten Würde
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der menschlichen Person verpflichtete Soz1iallehre gefordert, die orge den
Menschen wachzuhalten un: ıhr Speziıfikum einzubringen; erhält doch alles Han-
deln und Geschehen ın den verschiedenen Kultursachbereichen se1ne eigentliche
un! sıttlıche Bedeutung letztlich erst durch die Relevanz für den Menschen.

Der vrealıstische Weltbezug als Möglichkeitsbedingung der bırchlichen Soz1al-
verkündıgung. Der angesprochene Wandel des theologisch-philosophischen Den-
ens se1it dem Zweıten Vatikanum steht 1ın untrennbarer Wechselwirkung auch
m1t dem Verständnıis VO Welt, VO den verschiedenen „irdischen“ Sach- und
Kulturbereichen un: deren Wertung.

Im / weıten Vatikanum, hauptsächlıich 1ın der Pastoralkonstitution „Gaudiıum
eit spes’ , wiırd, 1m Unterschied rüheren Posıtionen, der Welt 1n ıhrer Faktizi-
tat eın posıtıver Wert beigemessen. Welt me1ılnt nıcht mehr allein das Innerweltli-
che, sotfern 65 dem Ewiıgen un Göttlichen entgegensteht, sondern wiırd als
„Wegbereitung für das Evangelıum“ (GS 40,4) verstanden. Dıie 1U  . dominie-
rende Ausrichtung christlicher Weltsicht besteht nıcht weıterhın iın der Verurte1-
lung der modernen Welt mi1t al ıhren Errungenschaften, sondern entwickelt sıch
vielmehr eiıner OÖffnung auf die Welt hın („aggıornamento” un:! „apertura”)
SOWI1e eıner Aufhebung der vorher konstrujlerten Polarisierung.

Diese grundlegend zustimmende Weıse ermöglıcht erstmalıg eın ınhaltlıch AaUS -

zumachendes Verhältnis des Chriısten, der Kırche und der Theologıe dieser
Welt Erstmalıg wırd damıt die offene un „heilvolle“ Begegnung VO christlicher
Kırche un! moderner Welt möglıch, die für beıide Seıiten un: für jeden notwendig
1St, enn SAULTE: durch S1e annn dem Menschen heute der volle un! ursprüngliche
Sınn seıner Wüuürde erschlossen und gesichert werden 1

Dieses gewandelte un Neu begründete Verständnis VO  - Welt bedeutet 1U  e

aber 1n keiner Weıse, da{fß eıne Sıcht, dıie sıch der Vorläufigkeit VO Welterkennt-
N1s un der Notwendigkeıt vernünftiger Kritik des Wahrgenommenen bewulßt
1St, ErSeTizt werden sollte durch eıne Betrachtungsweise, die sıch ausschließlich auf
diese Welt richtet und Letztgültigkeıit un: Idealıtät vortäuscht. Vielmehr bleibt
die Sıcht der Welt notwendıg eıne durchaus realistische, daher ambivalente Sıcht,
dıe auch die Dimension des Bösen un! der Sunde einbezieht. „Das Ja des hrı-
sten DANT: ‚Welt VO heute‘ mu eın kritisches Ja se1n. CCS

Das Ernstnehmen der Welt ergibt sıch ZUuU eınen 4aUsSs eıner konsequenten und
bıs Ende gyedachten Schöpfungstheologie: Gerade durch die unaufgebbare
Verbindung der ırdıschen Wirklichkeiten m1t dem Schöpfer, durch „ıhr Geschaft-
enseıin selber nämlı:ch haben alle FEinzelwirklichkeiten ıhren festen Eigenstand,
ıhre eıgene Wahrheıt, ıhre eigene Gutheıt SOWI1e ıhre Eigengesetzlichkeıit sSOW1e
ıhre eigenen Ordnungen“ (GS 36,2) Diese Spannung VO Eigenstand un! Bın-
dung macht geradezu das Wesen des christlichen Schöpfungsbegritfs AUS: Wiäh-
rend eın „pantheistisches 5System der Welt keine Autonomıie 7zuerkennen
(könnte), enn die Welt 1St 1ın eınem solchen 5>System der Definition ach ımmer
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identisch mi1t GSOft:  c 18 besagt Schöpfung ach christlichem Verständnis ıne Ent-
mythologisierung, das heıißst, da{fß die Wırklichkeiten also gerade als gewiırkte un!
geschaffene 1ın ıhr Eıgensein entlassen sınd

ber die Schöpfungstheologie hınaus mMUu die Inkarnatiıon 1n iıhrer vollen Be-
deutung einbezogen werden: Menschwerdung (sottes iın Jesus Christus meılnt
mıthın nıcht UL, da{fß Jesus eıne ındividuelle menschliche Natur ALSCHOIMNINECIN
hat, sondern darüber hinaus auch, da{fß 1n seiınem Menschseıin „prinzıpiell auch
die Welt und die Menschheit als ANSCHOMUINCH hat, weıl Mensch-Sein 1M-
INeT auch Mıt-Seıin bedeutet: Mıt-Mensch und Miıt-Welt“ 197 Dıie Logik der Inkar-
natıon 1St nämlıch dann verstehen als völliges Sıch-Einlassen auch auftf die den
Menschen umgebenden Wiırklichkeiten, da{f der Menschwerdung un! somıt
der Erlösung auch 1ne sozlale, eıne geschichtliche un: eiıne osmische Dıimen-
S10N zukommen.

Da ein 1mM Zentrum des christlichen Glaubens begründetes Verständnis VO

Welt als posıtıver un:! ernstzunehmender Größe auch eın entsprechendes Verhal-
ten und 1ın dieser Welt implizieren mufß, lıegt auf der and Wiıederum des
Menschen wiıllen annn nıcht eın Sıchheraushalten gefordert se1n, sondern hierin
artıkuliert sıch eindeut1ig für die Kırche un:! jeden einzelnen Christen die der Be-
kehrung der Menschen Zzu Evangelium gleichbedeutende Verpflichtung Z
Handeln An der Welt un auf die Welt hın 1n deren eigenen Strukturen un: Kti-
vıtäten“, „wobe!l diese (die Welt) 1n ıhrer Ordnung Welt bleibt“ 29 Mıt diesem
Beziehungssystem, das auch die Welt 1in iıhren eigenen Konturen beliäßt und
nımmt, 1St eın deutlicher Unterschied markiert der 1ın der rüheren Soz1ialver-
kündiıgung vorherrschenden Posıtıon, der zufolge CS nıcht vorrangıg die (e=-
staltung der Welt als solcher 1Ng, sondern primär darum, die „gesellschaftlichen
un! wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart” andern, weıl S1€e „einer
geheuer grofßen Zahl VO Menschen 6S außerordentlich schwer machen, das elıne
Notwendige, ıhr ew1ges Heıl, wiıirken“ (QA 130)

Die kırchliche Sozialverkündigung 7wischen Autonomıe, Vernuntft un:! Dialog
Grundkonditionen der Realısıerung

Die aufgezeigten Aspekte ZUr Begründung der soz1alethıisch-normativen Kompe-
LEN Z der Kırche implıziıeren 1U notwendig auch speziıfische Grundbedingungen
für deren Verwirklichung.

[)as Ernstnehmen der Welt verlangt zunächst, da{fß die „richtige utonomıe der
ırdıschen Wirklichkeiten“ (GS 36, also die den verschiedenen Kultursachbere1i-
chen eigenen Gesetzmäßigkeiten un Werte anerkannt un geschätzt werden.
Der Ansatz des Konzıls be1 der rechten Eıgengesetzlichkeit erstreckt sıchs
erhın ZU aınen auf die Autonomıie der Wissenschaften b7zw allgemeiner autf die
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Autonomıie aller Bereiche der Welt un deren Gestaltung. Zum anderen 1St SpC-
zieller die Autonomıie des Menschen yemeınt, se1ın darın begründeter un:! sıch
zugleich manıfestierender Wert un:! seıne entsprechende Würde (vgl. etwa GS
41,2) Dabe1 heißt CS, dafß „alles aut Erden auf den Menschen als seıinen Miıttel-
und Höhepunkt hinzuordnen 1St  CC (GS Z 1) da dıe gEsaMTLE Dıingwelt und al-
les Materielle aufgrund seıner Vernunft überragt (GS 14,2)

Miıt dieser Hınordnung auf die Person un:! tolglich auf die Menschheıit und mıiıt
der Anerkennung der richtigen utonomıe 1St notwendig auch elıne NECUC, der e1-
gentlichen Beschafftfenheit eher gerechtwerdende Wertung menschlicher Vernuntft
verbunden 1m Unterschied ZUu neuscholastischen Konzept. Aufgrund der Er-
kenntnis, daf der Mensch für dıe anstehenden Probleme verwıesen bleibt auf dıe
„Rationalıtät der SaNZCH Welt, das heißt au alle Gesetzlichkeiten des physıkalı-
schen, biologischen, mathematischen un! logischen Bereiches der Wirklichkeit
SOWI1e die der künstlerischen Sınnwelt, aber auch die der personalen Exı1istenz und
der soz1alen Verbundenheıiten des Menschen“ *}, wiırd der Vernunft nıcht länger
11UTr 1n begrenztem Ma{ die Fähigkeıt zugetLraut, Vorgegebenes abzulesen und

erkennen, sondern die menschliche Vernunftft bzw. ıhre Erkenntniskraft wiırd
durchaus erkannt als die wesentliche Voraussetzung für den Fortschritt der
menschlichen Herrschaft ber die Dıngwelt (vgl. G5 15 1)

Wenn sıch also ach Auffassung des Konzıils be1 den Fragen der Menschheit
nıcht unterscheidend christliche handelt, sondern solche, die 1mM Dıalog
MmMI1t „allen Menschen Wıillens“ ın gemeinsamer un: eindeutiger Rückbin-
dung dıe KEıgen- un Sachgesetze der verschiedenen Bereiche klären sınd,
ann ann als Erkenntnismedium 1LLUT die Vernuntt gelten, enn LLUT durch S1€e 1st
die Erkenntnis 1n den Sachbereichen der irdischen Wirklichkeit möglıch, un:! 1L1UTE

S1€e als Medium ermöglicht umtassende Kommunikation. Da 1er ın eıner theo-
logischen Perspektive letztlich ımmer die den Schöpfer rückgebundene Ver=
nunft gemeınt ist; 1St unbestritten. Für redliches un: ethisch verantwortbares Ver-
halten erg1bt sıch die Notwendigkeıt, un:! umtassendes Fachwissen 7 Fr

werben, wobe]l CS sıch entsprechend dem utonomıieverständnıs gerade nıcht als
genulne Aufgabe der Kırche erweıst, diese Fachkenntnisse selbst entwickeln.
Die spezifische kirchliche Kompetenz bezieht sıch nıcht auf die einzelnen Bere1-
che, deren tachliche Inhalte un:! Methoden:; vielmehr geht 6S 1n dem ıhr eigenen
Beıtrag SHCHE Wege ZUIT: Wahrheit“ (GS 44,2), den Menschen also, der 1n
dieser Welt exIstlert.

Die Tatsache, da{fß das Konzıil die rage ach dem Menschen als die geme1n-
SAaInlle und zentrale rage der e1iıt erkannt hat, die Kırche un Welt gleichermafßsen
bewegt, verwelst auf die zentrale konziliare Intention des Dıialogs, auf das Vorha-
ben der Kırche, in eın Gespräch m1t der heutigen Welt einzutreten. Dieser Diıalog
beruht auf der prinzipiellen un: erstmalıg 1n kırchenamtlichen Texten 1n expli-
zıter Weiıse tormulierten Anerkennung der Welt 1ın ıhrer Gleichwertigkeıt als Gze-
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sprächspartner, enn die Kıiırche 1St sıch „auch darüber 1mM klaren, wieviel S1€e
selbst der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt“ (GS 44, Be1
dem yemeınsamen Gesprächsthema Mensch (Gd 12 sınd ZW aar beide Seliten des
Dialogs mıt unterschiedlicher Kompetenz un: unterschiedlicher Perspektive be-
teiligt, zugleich aber bleibt beachten, da{fß sıch diese Fragestellung IM Licht
des Evangeliums“ och einmal radıkalisiert. Gerade 1mM Zusammenspiel m1t der
Welt annn die Kırche ıhrem spezifischen Auftrag gerecht werden, das Werk hrı-
St1 weıterzuführen (Gd 3, 2) und sıch AaUsSs der Botschaft des Evangeliums heraus

bemühen, eın Mehr menschenwürdiger Exı1istenz anzustreben und VeEeI-

wiırklichen (PP 21)

Die kırchliche Sozialverkündigung Eiınmischung AaUusSs Verpflichtung
Wenn soz1alethisch-normative Kompetenz der Kırche bedeutet, die unerläßliche
Dımens1ion des genuın Christlichen 1n das weltweıt geführte Gespräch ber die
zentralen Fragen menschlicher Wıirklichkeit einzubringen un: sS1e prasent hal-
ten ber das Ma{ dessen hınaus, W as durch die Beeintlussung der Geistesge-
schichte christlichem Gedankengut „anonym“ vorhanden ist; wWenn diese |DJE
ension der kırchlichen Verkündigung wahrgenommen wırd 1n dem aufgeze1g-
ten nıchttriuumphalıstischen, dienenden und ommunıkativen Modus, 214900 ann
VO Anmaßung der Kırche nıcht die ede se1ln. Vielmehr 1St schon alleın A4aUS

Gründen WHHSECTIGE Gesellschaftskonstitution durchaus Rechtens un notwendig,
da{ß die Kırche, den Bedingungen eıner pluralistischen Gesellschaft entsprechend,
ıhren Beıtrag anstehenden Fragen der Menschen unüberhörbar einbringt, sieht
s1e sıch doch selbst auch als Teıl dieser Gesellschatft.

Eınmischung 1m pejJoratıven Sınn, da{fß näamlıch die Kırche Kompetenz für
Sachfragen beanspruchen würde, die nıcht 1ın ıhren Zuständıigkeıitsbereich tallen,
sollte mıiıt diesem Ansatz allenthalben überwunden se1n. Die ier. nachgezeichnete
theologische Einordnung und Begründung der Sozilalverkündigung der Kıirche
wıdersetzt sıch auch jedem Verdacht un jedem MiıfsSverständnis, die Religion
wolle sıch auf diese We1ise doch och eınen etzten Zugriff auf die ırdischen Wırk-
lıchkeiten erhalten. Als berechtigte, notwendige Einmischung allerdings Aflßt siıch
die Wahrnehmung der kırchlichen Weltverantwortung durchaus beschreiben,
lange S1e des Menschen willen, für se1ın Wohl un eıl geschieht. S1e ann

2dabe!1 durchaus ZHT: unbequemen, „gefährlıchen Einmischung werden, WeNn

die Kırche ımmer wıeder den Fınger auf verdeckt yehaltene der nıcht bemerkte
Wunden uUunNnseTeTr Gesellschaft legt

Schliefßlich, dürfte hinreichend deutlich geworden se1ın, 1ST die Wahrneh-
IMUung der Weltverantwortung VO seıten der Kırche, die dorge die Zustände
1n dieser Welt und eıne menschenwürdıge Zukunftt, eıne neben der Verkündi-
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gung des Evangeliums gleichwertig AUS der Frohen Botschaft ergehende Ver-
pflichtung die Kırche als „Sachwalterıin der Erlösung“ un:! als Expertin 1n
Menschlichkeit (SRS /2) Denn 1n einer hochkomplexen Gesellschaft W1e€e der
unsrıgen anı das „Gehe hın un! LUe desgleichen“ der Beispielerzählung VO

barmherzıgen Samarıter nıcht mehr ausschliefßlich heißen, ®) 1n die Wunden des
dıe Räuber Gefallenen zjeßen, sondern bedeutet für die Kırche un: Je-

den Christen ebenso die Aufforderung, die Straßen sıchern, dafß keiner
mehr iınftfer die Räuber £ällt
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